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Vereinbarung zwischen dem
Firstentum Liechtenstein

und der Schweiz

liber die fremdenpolizeiliche
Rechtsstellung der beiderseitigen
Staatsangehorigen im anderen
Vertragsstaat

Seine Durchlaucht

der Regierende Fiirst von Liechtenstein
und

der Schweizerische Bundesrat

gestiitzt auf den liechtensteinisch-schweizerischen Niederlassungsvertrag
vom 6, Juli 1874 und auf den Vertrag iiber den Anschluss des Fiirstentums
Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet vom 29, Mirz 1923,

in Beriicksichtigung der durch den Zollanschluss geschaffenen engen Bine
dungen zwischen dem Firstentum und der Schweiz,

haben die folgende Vercinbarung iliber die fremdenpolizeiliche Rechts-
stellung der beiderseitigen Staatsangehdrigen im andern Vertragsstaat
getroffen:

Artikel 1

An der liechtensteinisch-Schweizerischen Grenze wird keine Grenz-
kontrolle durchgefiihrt, EKiechtensteinische Landesbiirger und Schweizer-
blirger konnen diese ohne Ausweispapiere iliberschreiten,

Schweizerblirger sind zum Grenzilbertritt liber die liechtensteinisch-
Osterreichische Grenze berechtigt, wenn sie den Nachweis des Biirger-
rechtes erbringen, Das gleiche gilt filir den Grenzibertratt liechten-
steinischer Landesblirger iiber die Grenze zwischen der Schweiz und
Drittstaatens,

Der Nachweis des Biirgerrechts gilt als erbracht bei Vorlage eines
giltigen oder seit nicht linger als fiinf Jahren abgelaufenen heimatlichen
Passes oder einer amtlichen Identitétskarte,

Vorbehalten blciben die von filirstlich liechtensteinischen oder schweizer-
ischen Behdrden iiber Angehdrige des andern Staates verhingten Einreise-
sperren und Ausweisungsverfiigungen, Ein- und Durchreise ist solchen Per-
sonen nur mit ausdriicklicher Bewilligung der zust@ndigen Behdrden gestattet.

Artikel 2

Liechtensteinische Landesbilirger in der Schweiz und Schweizerblirger im
Firstentum Liechtens tein unterstehen den fiir Auslénder geltenden Anmelde-
vorschriften.

Liechténsteinische und schweizerische Grenzginger, welche die Nacht
regelmédssig in ihrem Heimatstaat verbringen, sind von der Anmeldepflicht
wie auch von der fremdenpolizeilichen Bewilligungspflicht fiir die Aus-
tibung einer Erwerbstatigkeit im andern Land befreit. Gewerbebewilligungen
zur Auslibung medizinischer und paramedizinischer Berufe, bleiben vorbe-
halten,



Artikel 3

Liechtensteinische Landesbilirger und Schweizerblirger erhalten im andern
Staat auf Gesuch hin Aufenthaltsbewilligung, auch zur Auslibung einer
Erwerbstatigkeit,

Mit Riicksicht auf die Verschiedenheit der gesetzlichen Voraussetzungen
fliir die Aufnahme in das liechtensteinische und das schweizerische
Biirgerrecht erlangen liechtensteinische Landesblirger die ihr Biirgerrecht
durch Einblirgerung erworben haben und bei der Einblirgerung nacht nicht
aus der eidgendssischen Fremdenkontrolle entlassen waren, den Anspruch
gemédss Absatz 1 auf den Zeitpunkt der Entlassung aus der eidgencssischen
Fremdenkontrolle, sofern dieser vor der Einbiirgerung bereits feststand,
andernfalls zehn Jahre nach der Einbiirgerung,

Der Anspruch geméss Absatz 1 steht nur unbescholtenen Bewerbern zu. Die
Bewilligung oder ihre Verldngerung kann insbesondere verweigert werden,
wenn der Gesuchsteller schlecht beleumdet oder vorbestraft oder wenn er
grob oder wiederholt gegen fremdenpolizeiliche oder andere gesetzliche
Vorschriften oder behordliche Verfiligungen verstossen hat, nicht aber aus
Grinden der Ueberfremdung oder des Arbeitsmarktes.

Artikel 4

Die filirstlich liechtensteinische und die schweizerischen Behdrden bleiben
frei in der Erteilung von Bewilligungen zum Hausierhandel und zur Ausiibung
eines Wandergewerbes an Angehdrige des andern Staates.

Artikel 5

Liechtensteinische Landesbiirger mit Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz
und Schweizerbiirger mit Aufenthalsbewilligung im Fiirstentum Liechtenstein
sind hinsichtlich der offentlichen Arbeitsvermittlung den eigenen Staats-
angehdrigen gleichgestellt, Sie diirfen eine Stelle jedoch nur mit Be-
willigung der zustédndigen Behorden antreten oder wechseln,

Artikel 6

Liechtensteinische Landesbiirger in der Schweiz und Schweizerblirger im
Plirstentum Liechtenstein erhalten nach einem ununterbrochenen und
ordnungsméssigen Aufenthalt von fiinf Jahren die Niederlassungsbewilligungs

Aufenthalte zu einem ihrer Natur nach voriibergehenden Zweck, z,Be zum
Studium oder zur Kur, werden bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer nicht
berlicksichtigt.

tikel 7

Liechtensteinische Landesbiirger in der Schweiz und Schweizerblirger im
Piirstentum Liechtenstein bendtigen zur Regelung des Aufenthaltes einen
giltigen heimatlichen Pass,

Als Hinterlagepapier geniigt der Heimatschein,
Artikel 8

Piir liechtensteinische Arbeitnehmer in der Schwel z und schweizerische
Arbeitnehmer im Piirstentum Liechtenstein werden alle fremdenpolizeilichen
Gebliren auf die Halfte herabgesetzt, Das gleiche gilt fiir Aufenthalsbe-
willigung zu Heil- und Ausbildungszwecke,



Artikel 9

Das Anwesenheitsrecht von Schweizerbiirgern im Flrstentum Liechtenstein
wird geméss den eidgendssischen Gesetzen und Erlassen iiber Aufenthalt
und Niederlassung der Auslénder ausschliesslich durch die fiirstlich
liechtensteinischen Behdrden geregelt,

Artikel 10

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie ersetzt
die Vereinbarung vom 3, Juni 1948 iiber die Regelung der fremdenpolie
zeilichen Beziehungen,

Sie kann durch jeden Vertragspartner jederzeit auf ein Jahr ge-
kiindigt werden., Bei Kiindigung des Vertrages iiber den Anschluss des
Firstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet vom

29. Marz 1923 gilt auch diese Vereinbarung als gekiindigta

Geschehen in Bern in doppelter Ausfertigung am 6. November 1963,

FUER DAS FUERSTENTUM FUER DIE SCHWEIZERISCHE
LIECHTENSTEIN EIDGENOSSENSCHAFT
geze Heinrich Prinz von Liechtenstein gezo Wahlen
KRR R IR RRKXK

Zum Abschied.

Bekanntlich hat uns Herr Franz Datwyler Ende 1963 verlassen und in Stéfa

bei Ziirich bereits am 23, Dezember 1963 das neue Biiro fiir Reklameberatungen
eroffnet. Herr Dédtwyler war lange Zeit im Vorstand unseres Vereins tétig.
Wahrend dieser Zeit ist er uns tatkréftig zur Seite gestanden. Vor allem
verdanken wir ihm unser Mitteilungsblatt in seiner heutigen Form und Gestalt.
Wir méchten nicht verfehlen, ihm zusammen mit seiner Partnerin, Frl.Frei,

an seinem neuen Wirkungsort alles Gute zu wiinschen und danken herzlich fir
seine Mithilfe,

(Das Mitteilungsblatt fiir die Schweizer im Flirstentum Liechtenstein, mit
einer Auflage von ca. 450 Exemplaren, erscheint auch weiterhin periodisch.
Dank den Inseraten ist es uns mdglich, dieses Mitteilungsblatt gratis ab-
zugeben., Wir mochten daher nicht versédumen, unseren Inserenten auch an
dieser Stelle fiir Ihr Wohlwollen unsern herzlichsten Dank aussprechen.)



	Vereinbarung zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz über die fremdenpolizeiliche Rechtsstellung der beiderseitigen Staatsangehörigen im anderen Vertragsstaat

